
 Amtsblatt  
für den Kreis Paderborn 

 
 
82. Jahrgang               12. November 2025                                    Nr. 56 / S. 1 
 

 
 

 
Herausgeber: Der Landrat des Kreises Paderborn, Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht, Postfach 19 40, 33049 Paderborn 

Interessenten können das Amtsblatt kostenlos bei ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung oder im Kreishaus abholen  
bzw. sich gegen Erstattung der Portokosten zusenden lassen. 

 

Öffentliche Zustellung von Verfügungen 
Die Benachrichtigungen über Zustellungen des Kreises Paderborn durch öffentliche Bekanntma-
chung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW erfolgt im Internet unter der Rubrik „Aktuelles“: 
 
Aktuelle Zustellungen finden Sie auf: 
www.kreis-paderborn.de/oeffentliche-zustellungen oder scannen Sie den QR-Code 

Das gesamte Amtsblatt kann im Internet unter www.kreis-paderborn.de/amtsblatt eingesehen werden  
oder scannen Sie den QR-Code 
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Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung  
des Kreises Paderborn 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen 
wird gem. § 54 Kreisordnung für die Dauer des Beratungs-verfahrens im Kreistag zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten und liegt während der Dienstzeiten im Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10 
– 14, Zimmer A.04.20, öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehörigen Gemeinden inner-
halb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Etwaige Einwen-
dungen sind schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu erheben, und zwar beim Landrat des Kreises 
Paderborn, Kreishaus, Kämmerei, Zimmer A.04.20. 
 
 
Paderborn, den 11. November 2025 
 
 
gez. 
 
Christoph Rüther 
Landrat 
 


